
                                          Anlage 8 zum Protokoll der Ratssitzung am 14.12.2017 

Ergänzung der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Tagesordnung im öffentli-

chen Teil 

Ein Zuhörer stellte die Fragen, ob bereits überlegt wurde die Straßenreinigung fremd zu 

vergeben und ob Vergleiche mit anderen Kommunen der Region Hannover angestellt 

wurden.  

Herr Philipps führte dazu aus, dass Vergleiche immer problematisch seien, da die Leis-

tungen in den Kommunen unterschiedlich seien. 

Herr Baxmann ergänzte, dass bei einem Vergleich sowohl die Kosten- als auch die Leis-

tungsseite betrachtet werden muss und dass die Stadt bei einem kommunalen Eigenan-

teil in Höhe von 25 % bereits ein eigenes Interesse an einem effizienten Personal- und 

Maschineneinsatz habe.   

Antwort der Abteilung Controlling: Tatsächlich verhält es sich so, dass die auf den ersten 

Blick vergleichbare Leistung der Straßenreinigung von diversen Variablen mit Auswirkun-

gen auf die Kosten abhängig ist. Hierbei handelt es sich u.a. um die Fahrzeugkosten, die 

Art und Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge, die Aufteilung der Straßenreinigung in ver-

schiedene Reinigungsklassen. 

Da die Stadt Burgdorf bestrebt ist, den Bürgerinnen und Bürgern eine hohe Leistungs-

qualität zu vertretbaren Kosten anzubieten, wurde im Jahr 2017 eine externe Firma be-

auftragt, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes zu untersuchen 

und Optimierungspotentiale zu identifizieren.  

Seitens der Stadtverwaltung wurde begleitend eine Arbeitsgruppe mit den zuständigen 

Fachleuten für die Straßenreinigung und dem Controller gebildet. 

Das Endergebnis dieser Untersuchung liegt noch nicht vor. Zurzeit werden die Vorschläge 

des Gutachters geprüft, die jedoch nur einzelne Details betreffen. Eine Information der 

politischen Gremien erfolgt zu gegebener Zeit.   

Es bleibt noch anzumerken, dass eine Privatisierung von öffentlichen Leistungen nicht 

automatisch zu Kosten- und damit dann auch zu Gebührensenkungen führt. Hierbei ist zu 

beachten, dass die Kostenkalkulationen privatwirtschaftlicher Unternehmen einen Ge-

winnanteil und die Mehrwertsteuer berücksichtigen.  

 


